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Auf Grund von Art.  106 Abs.  2 Satz  1 des Bay-
erischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 
23.  Mai 2006 (GVBl S.  245, BayRS 2210-1-1-WFK), 
zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9.  Juli 
2012 (GVBl  S.  339), und Art.  18 Abs.  10 des Geset-
zes über die Rechtsverhältnisse der Hochschullehrer 
und Hochschullehrerinnen sowie des weiteren wis-
senschaftlichen und künstlerischen Personals an den 
Hochschulen (Bayerisches Hochschulpersonalgesetz 
– BayHSchPG) vom 23. Mai 2006 (GVBl S. 230, BayRS 
2030-1-2-WFK), zuletzt geändert durch § 3 des Geset-
zes vom 9. Juli 2012 (GVBl S. 339), erlässt das Baye-
rische Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst folgende Verordnung:

§ 1

Die Verordnung über abweichende Regelungen 
vom Bayerischen Hochschulgesetz an der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg vom 
31.  Mai 2007 (GVBl S.  374, BayRS 2210-2-20-WFK), 
geändert durch Verordnung vom 4. Juni 2010 (GVBl 
S. 273), wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Verordnung über abweichende Regelungen vom 
Bayerischen Hochschulgesetz und vom Bayeri-
schen Hochschulpersonalgesetz an der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Ab-
weichungsverordnung FAU – FAUAbwV)“.

2. In § 1 werden nach dem Wort „Hochschulgeset-
zes“ die Worte „(BayHSchG) und des Bayerischen 
Hochschulpersonalgesetzes (BayHSchPG)“ ange-
fügt.

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird durch folgende neue Sätze 2 
und 3 ersetzt:

„2Erreicht die Zahl der nach Satz  1 ge-
wählten Personen nicht die Anzahl der 
Mitglieder nach Art. 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
BayHSchG, so werden weitere Mitglie-
der in der erforderlichen Anzahl aus der 
Gesamtheit aller Personen, die in einem 
Wahlvorschlag für die Wahlen nach Satz 1 
kandidieren, nach den Grundsätzen der 

Mehrheitswahl gewählt. 3Abwei chend 
von Art.  38 Abs.  1 Satz  2 BayHSchG ist 
bei der Wahl nach Satz 1 nur wählbar, wer 
der Fakultät, aus der der Vertreter oder 
die Vertreterin der Hochschullehrer und 
Hochschullehrerinnen zu wählen ist, als 
Erstmitglied angehört.“

bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) 1Abweichend von Art. 25 Abs. 1 Satz 1 
BayHSchG kann dem Senat ein Vertreter oder 
eine Vertreterin der Personen, die ein Promo-
tionsvorhaben an der Universität betreiben 
und hierfür registriert sind (Promovierende), 
mit beratender Stimme angehören. 2Das Nä-
here regelt die Grundordnung; sie kann ins-
besondere die Bildung einer Vertretung der 
Promovierenden vorsehen, deren Zusammen-
setzung und das Wahlverfahren regeln und 
bestimmen, dass ein Mitglied der Vertretung 
der Promovierenden als Mitglied nach Satz 1 
in den Senat entsandt wird.“

4. § 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) 1Die Fakultäten werden jeweils von ei-
nem Fakultätsvorstand geleitet, der sich abwei-
chend von Art.  19 Abs.  4 Satz  3 BayHSchG zu-
sammensetzt aus:

1. dem Dekan als Vorsitzendem oder der Deka-
nin als Vorsitzender,

2. sofern die Fakultät in Departments gegliedert 
ist, den Sprechern und Sprecherinnen der De-
partments,

3. den Prodekanen und Prodekaninnen,

4. den Studiendekanen und Studiendekaninnen.

2Art.  34 Abs.  2 Satz  6 BayHSchG bleibt unbe-
rührt.“

5. § 4 werden folgende Abs. 4 bis 6 angefügt:

„(4) Abweichend von Art.  18 Abs.  7 Satz  1 
BayHSchPG nimmt der Fachbereich Theologie 
in Verfahren zur Berufung von Professoren und 
Professorinnen der evangelischen Theologie, der 
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evangelischen Religionspädagogik und der Di-
daktik des evangelischen Religionsunterrichts die 
Aufgaben einer Evangelisch-Theologischen Fa-
kultät der Universität Erlangen-Nürnberg wahr; 
Art. 18 Abs. 7 Satz 2 BayHSchPG fi ndet in Verfah-
ren zur Berufung solcher Professoren und Profes-
sorinnen an die Universität Erlangen-Nürnberg 
keine Anwendung.

(5) 1In Verfahren nach Abs. 4 werden abwei-
chend von Art.  18 Abs.  1 Satz  2, Abs.  4 Satz  1, 
Abs. 5 Satz 3 und Abs. 8 Satz 1 BayHSchPG die 
dort genannten Aufgaben und Befugnisse des Fa-
kultätsrats durch ein Gremium wahrgenommen, 
dem folgende Mitglieder aus dem Fachbereich 
Theologie angehören:

1. der Sprecher oder die Sprecherin als vorsit-
zendes Mitglied,

2. der zuständige Studiendekan oder die zustän-
dige Studiendekanin,

3. sechs aus dem Kreis der Professoren und Pro-
fessorinnen gewählte Vertreter oder Vertrete-
rinnen,

4. zwei Vertreter oder Vertreterinnen der wis-
senschaftlichen und künstlerischen Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen,

5. ein Vertreter oder eine Vertreterin der sonsti-
gen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,

6. zwei Vertreter oder Vertreterinnen der Stu-
dierenden und

7. die Frauenbeauftragte.

2Die Mitglieder werden in entsprechender An-
wendung von Art.  38 BayHSchG gewählt. 3Da-
bei sind in den Gruppen nach Satz 1 Nrn. 3 bis 
5 alle Personen wahlberechtigt und wählbar, die 
im Fachbereich Theologie hauptamtlich tätig und 
wahlberechtigtes Mitglied der jeweiligen Grup-
pe gemäß Art.  17 BayHSchG sind. 4Soweit der 
Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik 
des evangelischen Religionsunterrichts nicht dem 
Fachbereich Theologie zugeordnet ist, gelten im 
Sinn des Satzes 3 die an diesem Lehrstuhl tätigen 
Personen als im Fachbereich Theologie tätig. 5In 
der Gruppe der Studierenden sind alle Studie-
renden wahlberechtigt und wählbar, die für das 

Studium der evangelischen Theologie, einen an-
deren vom Fachbereich Theologie angebotenen 
Studiengang oder Teilstudiengang oder das Fach 
Evangelische Religionslehre im Rahmen eines 
Lehramtsstudiengangs eingeschrieben sind. 6Die 
in Art. 18 Abs. 4 Satz 10 BayHSchPG vorgesehe-
nen Stellungnahmen werden von den Mitgliedern 
nach Satz 1 Nrn. 2 und 6 abgegeben. 

(6) Das Nähere regelt die Grundordnung; sie 
kann auch bestimmen, dass alle Professoren und 
Professorinnen des Fachbereichs Theologie be-
rechtigt sind, bei Entscheidungen des Gremiums 
nach Abs. 5 stimmberechtigt mitzuwirken.“

6. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Nr. 1 werden die Worte „zwei Mit-
glieder aus jeder Fachschaftsvertretung“ 
durch die Worte „eine in der Grundordnung 
für alle Fakultäten in gleicher Höhe festzule-
gende Zahl von Mitgliedern aus jeder Fach-
schaftsvertretung“ ersetzt.

b) In Abs.  2 werden die Worte „dem Vertreter 
oder der Vertreterin“ durch die Worte „den 
Vertretern oder Vertreterinnen“ ersetzt.

7. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird die Zahl „2013“ durch die Zahl 
„2019“ ersetzt.

b) Satz 3 wird aufgehoben.

§ 2

(1) 1Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2013 in 
Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 1 Nr. 7 Buchst. a 
am 1. April 2013 in Kraft.

(2) Die Hochschulwahlen im Sommersemester 
2013 sind unter Berücksichtigung von §  1 durchzu-
führen.

München, den 18. Februar 2013

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Dr. Wolfgang  H e u b i s c h ,  Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium  
für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Dr. Wolfgang  He u b i s c h 
Staatsminister 
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Auf Grund von Art.  5 Abs. 2 Satz 1 und Art.  42 
Satz 1 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der 
Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen sowie 
des weiteren wissenschaftlichen und künstlerischen 
Personals an den Hochschulen (Bayerisches Hoch-
schulpersonalgesetz – BayHSchPG) vom 23. Mai 2006 
(GVBl S. 230, BayRS 2030-1-2-WFK), zuletzt geän-
dert durch § 3 des Gesetzes vom 9. Juli 2012 (GVBl 
S. 339), erlässt das Bayerischen Staatsministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen 
mit dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen 
folgende Verordnung:

§ 1

Die Verordnung über die Lehrverpfl ichtung des 
wissenschaftlichen und künstlerischen Personals an 
Universitäten, Kunsthochschulen und Fachhochschu-
len (Lehrverpfl ichtungsverordnung – LUFV) vom 
14. Februar 2007 (GVBl S. 201, BayRS 2030-2-21-WFK), 
geändert durch Verordnung vom 12. März 2008 (GVBl 
S. 81), wird wie folgt geändert:

 1. § 3 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Unterricht“ 
die Worte „, und deren moderne, insbesonde-
re internetbasierte Ausgestaltung“ eingefügt.

b) Es wird folgender Satz 5 angefügt:

„5An Partnerhochschulen im Ausland durch-
geführte Lehrveranstaltungen können mit 
Zustimmung des Präsidenten oder der Präsi-
dentin der Hochschule bis zur Dauer von zwei 
Wochen und maximal in Höhe der individu-
ellen wöchentlichen Lehrverpfl ichtung an-
gerechnet werden, wenn Dozenten der Part-
nerhochschule Lehrveranstaltungen an der 
bayerischen Hochschule in entsprechendem 
Umfang übernehmen, für die Lehrveranstal-
tungen an der Partnerhochschule keine Ver-
gütung gewährt wird und die wegfallenden 
Lehrveranstaltungen vertreten werden.“

 2. In § 4 Abs. 1 Nr. 7 werden die Worte „des höheren 
Dienstes“ durch die Worte „der Vierten Qualifi ka-
tionsebene“ ersetzt.

 3. § 5 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1 wird die Zahl „19“ durch die Zahl 
„18“ ersetzt.

b) In Nr. 2 werden die Worte „dem höheren 
Dienst“ durch die Worte „der Vierten Quali-
fi kationsebene“ und die Zahl „20“ durch die 
Zahl „19“ ersetzt.

c) In Nr. 3 werden die Worte „dem gehobenen 
Dienst“ durch die Worte „der Dritten Quali-
fi kationsebene“ und die Zahl „24“ durch die 
Zahl „23“ ersetzt.

 4. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer Abs. 4 eingefügt:

„(4) 1Das Staatsministerium räumt Uni-
versitäten und Kunsthochschulen ein Bud-
get zur Ermäßigung der Lehrverpfl ichtung 
ein. 2Die Höhe des Budgets bestimmt das 
Staatsministerium im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium der Finanzen. 3Über die 
Gewährung einer Ermäßigung der Lehrver-
pfl ichtung von Lehrpersonen aus dem Budget 
entscheidet der Präsident oder die Präsidentin 
der Hochschule. 4Bei der Entscheidung nach 
Satz 3 sind maßgeblich die Leistungen der 
Lehrperson in Forschung und Lehre zu be-
rücksichtigen.“

b) Die bisherigen Abs.  4 und 5 werden Abs.  5 
und 6.

c) Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 7 und wie folgt 
geändert:

aa) In Satz 1 wird der Klammerzusatz „(Präsi-
dent oder Präsidentin)“ gestrichen.

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Der Präsident oder die Präsidentin der 
Hochschule kann die Lehrverpfl ichtung 
von Professoren oder Professorinnen ab-
weichend von den in Satz 1 genannten 
Bestimmungen an Kunsthochschulen 
befristet um bis zu drei Lehrveranstal-
tungsstunden niedriger festsetzen und 
an Universitäten befristet auf bis zu zwei 
Lehrveranstaltungsstunden ermäßigen, 
wenn ein dienstliches Interesse daran 
besteht, dass Professoren oder Professo-
rinnen vorübergehend zusätzliche Aufga-
ben im Bereich der Forschung oder Kunst 
in ihrem Fach wahrnehmen; an Fach-
hochschulen kann unter diesen Voraus-

2030-2-21-WFK

Verordnung 
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Lehrverpflichtungsverordnung

Vom 14. März 2013Vom 14. März 2013 (GVBl S. 166)
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setzungen eine Ermäßigung befristet auf 
bis zu neun Lehrveranstaltungsstunden 
erfolgen.“

d)  Der bisherige Abs. 7 wird Abs. 8; in den Sät-
zen 1 und 2 werden jeweils nach den Worten 
„der Präsident oder die Präsidentin“ die Wor-
te „der Hochschule“ eingefügt.

e) Es wird folgender neuer Abs. 9 eingefügt:

„(9) 1Der Präsident oder die Präsidentin 
der Hochschule kann die Lehrverpfl ichtung 
von wissenschaftlichem und künstlerischem 
Personal, das aus von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft bereit gestellten Mit-
teln oder aus Mitteln von Bund-Länder-Pro-
grammen für Verbesserungen der Qualität in 
der Lehre fi nanziert wird, bis auf zwei Lehr-
veranstaltungsstunden ermäßigen. 2Der Prä-
sident oder die Präsidentin der Hochschule 
kann die Lehrverpfl ichtung von wissenschaft-
lichem Personal, das auf Stellen des Aktions-
plans ,Demographischer Wandel, ländlicher 
Raum‘ geführt wird oder aus Mitteln der 
Strukturmaßnahme ,Energiecampus Nürn-
berg‘ fi nanziert wird, an Universitäten bis auf 
vier und an Fachhochschulen bis auf neun 
Lehrveranstaltungsstunden ermäßigen.“

f) Die bisherigen Abs  8 bis 10 werden Abs. 10 
bis 12.

g) Es wird folgender Abs. 13 angefügt:

„(13) 1Dem Präsidenten oder der Präsi-
dentin der Hochschule kann das Staatsmi-
nisterium in dem auf das Ende ihrer Amtszeit 
folgenden Semester eine Ermäßigung bis zur 
Hälfte der Lehrverpfl ichtung gewähren. 2Hat 
der Präsident oder die Präsidentin der Hoch-
schule zusammenhängend mehr als eine 

Amtsperiode zurückgelegt, kann die Ermä-
ßigung auch für zwei Semester gewährt wer-
den.“ 

 5. Es wird folgender § 7a eingefügt:

„ § 7a

Experimentierklausel

Das Staatsministerium kann im Einverneh-
men mit dem Staatsministerium der Finanzen auf 
Antrag einer Hochschule eine andere Verteilung 
der Lehrverpfl ichtung innerhalb einer Fakultät 
oder einer Lehreinheit zulassen, wenn dies ka-
pazitätsneutral erfolgt, die nach Maßgabe dieser 
Verordnung zu ermittelnde Gesamtlehrverpfl ich-
tung dadurch nicht unterschritten wird und die 
Fakultät dem Antrag der Hochschule zustimmt.“ 

 6. § 10 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „,  Außer-
krafttreten“ gestrichen.

b) Die Absatzbezeichnung in Abs. 1 entfällt.

c) Abs. 2 wird aufgehoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. März 
2013 in Kraft.

München, den 14. März 2013

                       Bayerisches Staatsministerium für
                      Wissenschaft, Forschung und Kunst

Dr. Wolfgang  H e u b i s c h,  Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium  
für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Dr. Wolfgang  He u b i s c h 
Staatsminister 
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 Auf Grund des Art. 106 Abs. 2 Satz 1 des Baye-
rischen Hochschulgesetzes  (BayHSchG) vom 23. Mai 
2006 (GVBl S. 245, BayRS 2210-1-1-WFK), zuletzt ge-
ändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Juli 2012 (GVBl 
S.  339), erlässt das Bayerische Staatsministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst folgende Verord-
nung:

§ 1

Die Verordnung über abweichende Regelungen 
vom Bayerischen Hochschulgesetz an der Ludwig-
Maximilians-Universität München vom 23. Mai 2007 
(GVBl S. 361, BayRS 2210-2-13-WFK), geändert durch 
Verordnung vom 20. April 2009 (GVBl S. 122), wird 
wie folgt geändert:

 1. Der Überschrift wird der Klammerzusatz 
„(Abweichungsverordnung LMU München – 
LMUAbwV)“ angefügt.

 2. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden das Wort „acht“ durch das 
Wort „zehn“ und die Worte „im Verhält-
nis 5:1:1:1“ durch die Worte „im Verhältnis 
6:1:1:2“ ersetzt.

b) Es werden folgende Sätze 3 und 4 angefügt:

„3Abweichend von Art. 26 Abs. 2 Satz 1
BayHSchG kann in der Grundordnung ge-
regelt werden, dass bei vorzeitigem Aus-
scheiden eines nicht hochschulangehörigen 
Mitglieds des Hochschulrats für den Rest der 

Amtszeit des bisherigen Mitglieds ein neues 
Mitglied bestellt wird. 4Entsprechendes gilt, 
wenn der Hochschulrat erweitert wird.“

 3.  In § 8 Abs. 7 Satz 2 werden nac h dem Klammerzu-
satz „(GVBl S. 338, BayRS 2210-1-1-2-WFK)“ die 
Worte „in der jeweils geltenden Fassung“ einge-
fügt.

 4. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Absatzbezeichnung entfällt.

bb) In Satz 2 wird die Zahl „2013“ durch die 
Zahl „2021“ ersetzt.

b)  Abs. 2 wird aufgehoben.

§ 2

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2013 in 
Kraft.

(2)  Abweichend von Abs. 1 tritt § 1 Nr. 4 am 
1. April 2013 in Kraft. 

München, den 14. März 2013

                      Bayerisches S taatsministerium für
                     Wissenschaft, Forschung und Kunst

Dr. Wolfgang  H e u b i s c h ,  Staatsminister

2210-2-13-WFK

Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung über abweichende Regelungen 
vom Bayerischen Hochschulgesetz 

an der Ludwig-Maximilians-Universität München

Vom 14. März 2013Vom 14. März 2013 (GVBl S. 168)

Bayerisches Staatsministerium  
für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Dr. Wolfgang  He u b i s c h 
Staatsminister 
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